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1. PRÜFUNGSAUFTRAG 

 

Das Rechnungsprüfungsamt hat gemäß § 155 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 156 Abs. 1 NKomVG den 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (Anlagen 6.1 bis 6.5) unter Einbeziehung der Buchführung  für 

das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 der 

 

Gemeinde Ringe, 

 

im Folgenden auch Gemeinde genannt, geprüft. 

 

 

Die geltende Rechtslage richtet sich dabei nach dem Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses. 

 

Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Grafschaft Bentheim ergibt sich aus § 153 

Abs. 3 NKomVG. 

 

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 156 Abs. 3  

NKomVG mit diesem Schlussbericht. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

 

2.1        Finanzwirtschaftliche Lage und Haushaltswirtschaft 

 

Der Jahresabschluss und insbesondere der Rechenschaftsbericht enthalten Aussagen zum Verlauf der Haus-

haltswirtschaft und zur finanzwirtschaftlichen Lage der Gemeinde. Nach Auffassung des Rechnungsprüfungs-

amtes wurden im Rechenschaftsbericht folgende wesentliche Aussagen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft 

und zur finanzwirtschaftlichen Lage der Gemeinde getroffen: 

 

Die am 15. März 2017 durch den Rat der Gemeinde Ringe beschlossene Haushaltssatzung für das 

Jahr 2017 wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 16 TEUR und im Finanzhaushalt 

einen Fehlbetrag in Höhe von 22 TEUR aus. Kreditaufnahmen waren in Höhe von 55 TEUR geplant. 

 

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 53 TEUR ab. Das 

ordentliche Ergebnis beträgt - 60 TEUR und das außerordentliche Ergebnis + 7 TEUR. Gegenüber der 

Planung sind auf der Ertragsseite insbesondere deutlich höhere Gewerbesteuererträge (+ 185 TEUR) 

zu verzeichnen. Auf der Aufwandsseite sind vor allem höhere Transferaufwendungen (+ 329 TEUR) 

angefallen. 

 

Die Finanzrechnung ergibt sich im Jahr 2017 ein Überschuss von 128 TEUR. Die Liquiditätsunterde-

ckung reduzierte sich damit von – 235 TEUR zum 31.12.2016 auf – 107 TEUR zum 31.12.2017. Die 

Verbesserung resultiert aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 141 

TEUR, einem negativem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 49 TEUR und einem positiven 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 36 TEUR. 

 

Aufgrund der Prüfung wird festgestellt: 

 

Die Aussagen im Rechenschaftsbericht zum Verlauf der Haushaltswirtschaft und zur finanzwirtschaftlichen 

Lage der Gemeinde geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage wieder. 

 

2.1        Mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer  

    Bedeutung sind 

 

Der Ausbruch der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 wird voraussichtlich zu einer weltweiten 

schwerwiegenden Rezession führen. Diese wird u.a. Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen und 

die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer haben. Die gesamten Auswirkungen der Pandemie sind 

derzeit nicht absehbar. 
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

 

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung sowie des Jahresabschlusses liegen in 

der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde. 

 

Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prü-

fung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.  

 

Dazu hat das Rechnungsprüfungsamt die Buchführung und den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017, 

bestehend aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen sowie dem 

Anhang  und des Rechenschaftsberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 (Anla-

gen 6.1 - 6.5) der Gemeinde geprüft. 

 

Der vorläufige Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 4. Januar 

2021 zur Prüfung vorgelegt. Die Frist nach § 129 Abs. 1 NKomVG wurde somit nicht gewahrt. Die Aufstel-

lung des Jahresabschlusses erfolgte ansonsten unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung 

nach der NKomVG bzw. der KomHKVO. 

 

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der 

sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss sowie 

die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer 

gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtli-

cher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses betreffen, nicht Gegen-

stand der Prüfung des Jahresabschlusses. 

 

3.2.     Art und Umfang der Prüfung 

 

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung nach §§ 155 Abs. 1 und 156 NKomVG und dem risikoorientier-

ten Prüfungsansatz in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

 

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres 

Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung und der Jahresabschluss frei von wesentlichen 

Fehlaussagen sind. 
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Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat das Rechnungsprüfungsamt eine am Risiko der Gemein-

de ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Aus-

künften der Verwaltung und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung 

des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt. 

 

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das unter 

Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 

der Gemeinde Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt. 

 

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die 

Angaben im Jahresabschluss ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- 

und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters sowie eine Beurteilung 

der Gesamtaussage des Jahresabschlusses. 

 

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Rechenschaftsberichts waren die Voll-

ständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der 

Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse daraufhin beurteilt worden, ob sie insgesamt eine zutreffende 

Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage der Gemeinde wiedergeben und mögliche finanzwirtschaftliche 

Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, zutreffend darstellen. 

 

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen; die angewandten Verfah-

ren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl. 

 

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prü-

fungsprogramms geführt: 

 

 Zugänge des Sachanlagevermögen 

 Forderungs- und Schuldenübersicht 

 Ausgewählte Konten der Ergebnisrechnung 

 Ratsprotokolle 

 

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen wurden im Hinblick auf diese Prüfungs-

schwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. 

 

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt bzw. folgende Prüfungsergebnisse und 

Arbeiten Dritter verwendet: 
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Das Rechnungsprüfungsamt hat sich davon überzeugt, dass die festgelegten Nutzungsdauern der Vermö-

gensgegenstände auf der Grundlage der vom Innenministerium verbindlich vorgeschriebenen Abschrei-

bungstabelle angewandt werden. Bei Abweichungen wurden entsprechende Begründungen erfragt. 

 

Saldenbestätigungen zur Überprüfung der Werthaltigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten wurden 

aufgrund des zeitlichen Abstands zwischen Abschlussstichtag und Prüfungszeitraum nicht eingeholt.  

 

Der Stand der Salden bei Banken und Kreditinstituten wurde anhand von Kontoauszügen überprüft. 

 

Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Gemeinde. 

 

Das Rechnungsprüfungsamt hat gemäß § 156 Abs. 1 NKomVG den Jahresabschluss dahingehend geprüft, 

ob der Haushaltsplan eingehalten worden ist, die einzelnen Buchungsvorgänge sachlich und rechnerisch in 

vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt  sind, bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den 

Einzahlungen und Auszahlungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden 

Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen 

Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und ob das Vermögen richtig nachgewiesen ist. Dabei hat das Rech-

nungsprüfungsamt gemäß § 155 Abs. 3 NKomVG die Prüfung gegebenenfalls nach seinem pflichtgemäßen 

Ermessen beschränkt und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichtet. Das Rechnungsprü-

fungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil 

bildet. 

 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltung erteilt. Der Bürgermeister hat die 

Vollständigkeit des Jahresabschlusses am 4. Januar 2021 schriftlich bestätigt. 
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4.       Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

 

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des verbindlichen Kontenrahmens in 

Niedersachsen erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung 

des Buchungsstoffes. 

 

Die Kassengeschäfte wurden gem. § 98 Abs. 5 NKomVG durch die Samtgemeinde geführt. Die Geschäfts-

vorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Buchungen wurden ordnungsgemäß 

angewiesen, ausreichend erläutert und die Belege übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz 

wurden richtig vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von 

der Gemeinde aufgestellt. 

 

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, der Nettoposition, der Schulden, der Rückstellungen 

und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht. 

 

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gemeinde 

getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungsle-

gungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 

 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung des Rechnungs-

prüfungsamtes den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrecht-

lichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu 

einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss. 

 

4.1.2 Haushaltsplan 

 

Die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend der Gliederung 

gem. §§ 52 ff. KomHKVO ausgewiesen und den Haushaltsansätzen (§ 54 KomHKVO) gegenübergestellt. 

 

4.1.3 Jahresabschluss 

 

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend 

gegliedert. Die Vermögensgegenstände, die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die 

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ord-
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nungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in nach 

vernünftiger Beurteilung notwendigem Maße gebildet. 

 

Der Anhang enthält gem. § 56 KomHKVO NDS die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis-

rechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Gemeinde angewandten Bilanzierungs- und 

Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben. 

 

Der Rechenschaftsbericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen 

Vorschriften. 

 

Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht 

 mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht; 

 insgesamt eine zutreffende Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage der Gemeinde wie-

dergibt; 

 mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeu-

tung sind, zutreffend darstellt,  

 alle weiteren nach § 57 KomHKVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält. 

Dem Rechnungsprüfungsamt sind keine nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge 

von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre. 

 

Das Rechnungsprüfungsamt kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 

ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den 

gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-

gen entspricht. 

 

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes stellt 

der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung die tatsächliche Ver-

mögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar. Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutref-

fende Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage der Kommune wieder und stellt mögliche finanzwirtschaft-

liche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, zutreffend dar. 

 

4.2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen 

 

Es wird auf die Angaben im Anhang der Gemeinde (Anlage 6.4) verwiesen. 
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4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

 

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die 

Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen. 

 

4.3 Analysierende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 

 

In der folgenden Bilanzübersicht werden die Positionen zum 31. Dezember 2017 den Vorjahreswerten ge-

genübergestellt. Durch das Runden auf volle TEUR kann es sowohl bei den Beträgen als auch bei den Pro-

zentangaben zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen. 

 

Vermögensstruktur 
     

 
31.12.2017 31.12.2016 +/- 

 
TEUR %  TEUR %  TEUR 

Sachvermögen 5.579  94,7  5.616  93,8  –           37  

      mittel- und langfristig 
       gebundenes Finanzvermögen 173  2,9  173  2,9  0  

kurzfristig gebundenes Finanzvermögen 142  2,4  199  3,3  –           57  

Finanzvermögen 315  5,3  372  6,2  –           57  

 
5.894  100,0  5.988  100,0  –           94  

 
  

    Kapitalstruktur   
    

 
31.12.2017 31.12.2016 +/- 

 
TEUR %  TEUR %  TEUR 

Basis-Reinvermögen 2.880  48,9  2.880  48,1  0  

Rücklagen 61  1,0  0  0,0  61  

Jahresergebnis (inkl. Vorjahre) –            53  –     0,9  61  1,0  –         114  

Sonderposten 1.086  18,4  1.145  19,1  –           59  

Nettoposition 3.974  67,4  4.086  68,2  –         112  

      mittel- und langfristiges Fremdkapital 1.353  23,0  1.295  21,6  58  

kurzfristiges Fremdkapital 243  4,1  604  10,1  –         361  

Schulden 1.596  27,1  1.899  31,7  –         303  

      Rückstellungen 322  5,5  0  0,0  322  

      Passive Rechnungsabgrenzung 2  0,0  3  0,1  –            1  

 
5.894  100,0  5.988  100,0  –           94  

 

 

 

 



Rechnungsprüfungsamt 

11 

 

Die Ertragslage stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar. Durch das Runden auf volle TEUR kann es sowohl 

bei den Beträgen als auch bei den Prozentangaben zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen. 

 

Ertragslage 
     

 
2017 2016 +/- 

 
TEUR % TEUR % TEUR 

Steuern und ähnliche Abgaben 2.495  87,5 2.339  90,1 156  

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149  5,2 37  1,4 112  

Auflösungserträge von Sonderposten 66  2,3 67  2,6 1  

Öffentlich-rechtliche Entgelte 17  0,6 19  0,7 2  

Privatrechtliche Entgelte 12  0,4 10  0,4 2  

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0,0 7 0,3 7  

Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6  0,2 5  0,2 1  

Sonstige ordentliche Erträge 107  3,8 113  4,4 6  

Ordentliche Erträge 2.852  100,0 2.597  100,0 255  

Aufwendungen für aktives Personal 29  1,0 28  1,1 1  

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80  2,8 83  3,2 -3  

Abschreibungen 155  5,4 150  5,8 5  

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34  1,2 41  1,6 -7  

Transferaufwendungen 2.586  90,7 2.083  80,2 503  

Sonstige ordentliche Aufwendungen 28  1,0 29  1,1 -1  

Ordentliche Aufwendungen 2.912  102,1 2.414  93,0 498  

Ordentliches Ergebnis -60 -2,1 183 7,0 -243 

Außerordentliche Erträge 7 0,2 2 0,1 5 

Außerordentliches Ergebnis 7 0,2 2 0,1 5 

Jahresergebnis 
    

0 

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)    –      53  -1,9    +    185  7,1 -238 
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Die Finanzrechnung schließt das Berichtsjahr mit folgendem Ergebnis ab. Durch das Runden auf volle TEUR 

kann es sowohl bei den Beträgen als auch bei den Prozentangaben zu geringfügigen Rundungsdifferenzen 

kommen. 

 

Finanzlage 
     

 
2017 2016 +/- 

 
TEUR % TEUR % TEUR 

Steuern und ähnliche Abgaben 2.420 90,2 2.343 91,8 77 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 147 5,5 37 1,4 110 

Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 0,2 8 0,3 -2 

Privatrechtliche Entgelte 12 0,4 10 0,4 2 

Kostenerstattungen und -umlagen 0 0,0 7 0,3 -7 

Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6 0,2 6 0,2 0 

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 92 3,4 142 5,6 -50 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.683 100,0 2.553 100,0 130 

Auszahlungen für aktives Personal 29 1,1 28 1,1 1 

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GVG's 85 3,2 82 3,2 3 

Zinsen u. ähnliche Auszahlungen 34 1,3 41 1,6 -7 

Transferzahlungen 2.367 88,2 2.649 103,8 -282 

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 27 1,0 29 1,1 -2 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.542 94,7 2.829 110,8 -287 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 141 194,7 -276 210,8 417 

Zuwendungen für Investitionstätigkeit 31 1,2 0 0,0 31 

Veräußerung von Sachanlagen 7 0,3 0 0,0 7 

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 38 1,4 0 0,0 38 

Erwerb von Grundstücken 10 0,4 0 0,0 10 

Baumaßnahmen 76 2,8 80 3,1 -4 

Erwerb v. beweglichem Sachvermögen 1 0,0 11 0,4 -10 

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 87 3,2 91 3,6 -4 

Saldo aus Investitionstätigkeit -49 -1,8 -91 -3,6 42 

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 92 3,4 -367 -14,4 459 

Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen 95 3,5 167 6,5 -72 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 95 3,5 167 6,5 -72 

Tilgung von Krediten u. Darlehen für Investitionen 59 2,2 218 8,5 -159 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 59 2,2 218 8,5 -159 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 1,3 -51 -2,0 87 

Finanzmittelbestand 128 4,8 -418 -16,4 546 

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 37 1,4 36 1,4 1 

Haushaltsunwirksame Auszahlungen 37 1,4 35 1,4 2 

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 0 0,0 1 0,0 -1 

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres -235 -8,8 183 7,2 -418 

Endbestand an Zahlungsmitteln -107 -4,0 -235 -9,2 128 
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Zur Analyse des Jahresabschlusses können folgende Kennzahlen beitragen: 

 

HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTSITUATION 

 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

Eigenkapitalquote I 49,0% 49,1% 44,4% 46,8% 34,2% 

Eigenkapitalquote II 67,4% 68,2% 63,7% 67,6% 57,1% 

Aufwandsdeckungsgrad 98,0% 107,6% 87,2% 133,7% 92,1% 

 

Bei der Eigenkapitalquote I wird die Nettoposition abzüglich der Sonderposten ins Verhältnis zur Bilanzsum-

me gesetzt. Die Ermittlung der Eigenkapitalquote II erfolgt analog ohne Abzug der Sonderposten. Beide 

Kennzahlen halten sich trotz des Jahresfehlbetrages auf dem Niveau des Vorjahres, da die Bilanzsumme im 

Vergleich zum Vorjahr abgenommen hat. 

 

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen von den ordentli-

chen Erträgen gedeckt werden. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge im Berichtsjahr um 53 TEUR, so 

dass die Kennzahl den Wert von 100 im Jahr 2017 leicht unterschreitet.   

 

 

VERMÖGENSLAGE 

 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

Anlagenintensität 97,6% 96,7% 95,8% 94,3% 97,7% 

Infrastrukturquote 64,6% 63,4% 62,7% 61,0% 64,5% 

Reinvestitionsquote 78,7% 445,4% 105,5% 72,3% 118,3% 

 

Die Anlagenintensität stellt das Verhältnis zwischen dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen 

sowie dem langfristigen Finanzvermögen zur Bilanzsumme dar. Immaterielles Vermögen ist in der Bilanz der 

Gemeinde Ringe nicht vorhanden. Die Kennzahl weist zum 31.12.2017 weiterhin einen sehr hohen Wert von 

97,6 % aus.  

 

Die Kennzahl Infrastrukturquote verfeinert die Kennzahl Anlagenintensität, indem das bei der Gemeinde 

vorhandene Infrastrukturvermögen isoliert betrachtet und ins Verhältnis zum Gesamtvermögen auf der Aktiv-

seite gesetzt wird. Aufgrund des Rückgangs der Bilanzsumme sowie einer leichten Erhöhung des Infrastruk-

turvermögens um 6 TEUR fällt die Kennzahl um 1,2 % höher als im Vorjahr aus.  

 

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Berichtsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust 

des Anlagevermögens auszugleichen. Im Jahr 2017 standen Investitionen in Höhe von 114 TEUR Abgängen 

in Höhe von 5 TEUR und Abschreibungen in Höhe von 145 TEUR gegenüber. 
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ERTRAGSLAGE 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

Steuerquote 87,5% 90,1% 90,3% 81,2% 82,3% 

Zuwendungsquote 5,2% 1,4% 1,1% 12,0% 5,4% 

Personalintensität 1,0% 1,2% 1,0% 1,2% 1,2% 

Sach- und Dienstleistungsintensität 2,7% 3,4% 3,4% 4,7% 3,8% 

Abschreibungsintensität 5,3% 6,2% 5,0% 6,1% 6,1% 

Transferaufwandsquote 88,8% 86,3% 88,0% 84,9% 85,1% 

 

Die Steuerquote gibt an, dass 87,5 % der ordentlichen Erträge aus Erträgen aus Steuern und ähnlichen 

Abgaben erzielt wurden. Der Rückgang um 2,6 % resultiert aus deutlich höheren Zuwendungen und allge-

meinen Umlagen gegenüber dem Vorjahr, die zu einem Anstieg der ordentlichen Erträge insgesamt geführt 

haben. 

 

Den übrigen angegebenen Ertragskennzahlen ist gemein, dass bei ihnen die jeweilige Ertrags- / Aufwands-

art ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen / Aufwendungen gesetzt wird. So wurden 5,2 % der ordentli-

chen Erträge aus Zuwendungen erzielt. 88,8 % der ordentlichen Aufwendungen entfielen im Berichtsjahr auf 

Transferaufwendungen und lediglich 1,0 % auf Personalaufwendungen. 

 

FINANZLAGE 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

Anlagendeckungsgrad II 87,7% 88,8% 85,3% 91,5% 79,1% 

Verschuldungsgrad 32,5% 31,7% 36,3% 32,3% 42,9% 

Liquidität II. Grades 66,1% 34,5% 221,6% 155,7% 13,0% 

Zinslastquote 1,2% 1,7% 1,4% 1,9% 2,4% 

 

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, inwieweit das Basis-Reinvermögen zuzüglich der Rücklagen, des Jah-

resergebnisses, der Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge sowie des langfristigen Fremd-

kapitals ausreichen, um das Anlagevermögen zu decken. In der Gemeinde Ringe hat der Anlagendeckungs-

grad in 2017 leicht um 1,1 % abgenommen. 

 

Der Verschuldungsgrad setzt die Schulden und Rückstellungen ins Verhältnis zur Bilanzsumme und gibt 

damit Auskunft über die Finanzstruktur. Diese Kennzahl hat sich auf Grund der Bildung von Rückstellungen 

für die Kreis- und Samtgemeindeumlage (insgesamt 322 TEUR) zum 31.12.2017 verschlechtert. 

 

Die Liquidität II. Grades sagt aus, in wie weit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und 

kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Verbesserung der Quote gegenüber dem Vorjahr ist 

auf den Rückgang des kurzfristigen Fremdkapitals zurückzuführen.  
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Die Zinslastquote zeigt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ha-

ben. Die Quote bewegt sich im Berichtsjahr auf dem niedrigen Niveau der Vorjahre.  

 

5. Prüfungsvermerk 

 

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss - bestehend aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 

der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde Ringe 

für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung und 

das Inventar einbezogen. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den gemein-

derechtlichen Vorschriften von Niedersachsen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und 

sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters. Die Aufgabe des 

Rechnungsprüfungsamtes ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss abzugeben. 

 

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach §§ 155, 156 NKomVG vorgenommen. Die Prüfung ist so zu planen 

und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der tatsächlichen Ver-

mögens-, Ertrags- und Finanzlage im Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 

Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 

werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 

Angaben in Inventar, Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-

teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 

Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 

 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

se entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sons-

tigen ortsrechtlichen Bestimmungen und stellt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar. 

 

Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage der 

Gemeinde wieder. 

 

Die Prüfung gemäß § 156 Abs. 1 NKomVG, ob  

 

 der Haushaltsplan eingehalten ist,   
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 die einzelnen Buchungsvorgänge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise be-

gründet und belegt sind, 

 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Auszahlungen des ge-

meindlichen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschrif-

ten unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirt-

schaftlichkeit verfahren worden ist und 

 das Vermögen richtig nachgewiesen ist, 

 

hat unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 155 Abs. 3 NKomVG 

die Prüfung gegebenenfalls nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränkt und auf die Vorlage einzel-

ner Prüfungsunterlagen verzichtet, hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

 

 

Nordhorn, den 11. März 2021 

 

 

 Rechnungsprüfungsamt 

  

  

 

Martin Schütte 

Rechnungsprüfer 
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Anlage 6.1

Gemeinde Ringe

Bilanz zum 31.12.2017

A K T I V A P A S S I V A

31.12.2016 31.12.2016

€ € € € € € €

1. Nettoposition

1. Sachvermögen 1.1 Basis-Reinvermögen 2.879.804,82 2.879.804,82

1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 443.839,62 447.987,12

1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 641.447,89 650.865,89 1.2 Rücklagen

1.3 Infrastrukturvermögen 3.804.939,87 3.799.298,87 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen 

1.4 Bauten auf fremden Grundstücken 651.016,00 674.969,00 des ordentlichen Ergebnisses 58.858,85 0,00

1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 37.336,00 42.461,00 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen

1.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 702,34 0,00 des außerordentlichen Ergebnisses 1.959,90 0,00

5.579.281,72 5.615.581,88 60.818,75 0,00

1.3 Jahresergebnis

2. Finanzvermögen 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 -124.180,11

2.1 Beteiligungen 172.559,62 172.554,03 1.3.2 Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss -52.638,13 184.998,86

2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen 99.209,96 18.107,24 -52.638,13 60.818,75

2.3 Forderungen aus Transferleistungen 18.372,58 30.719,81 1.4 Sonderposten

2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 24.544,02 150.933,41 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.028.512,00 1.076.383,00

314.686,18 372.314,49 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 57.295,00 68.718,00

1.085.807,00 1.145.101,00

3.973.792,44 4.085.724,57

2. Schulden

2.1 Geldschulden

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.384.540,10 1.348.742,37

2.1.2 Liquiditätskredite 106.765,63 234.639,83

1.491.305,73 1.583.382,20

2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 92.243,03 203.860,92

2.3 Transferverbindlichkeiten 0,00 14.640,00

2.4 Sonstige Verbindlichkeiten

2.4.1 Durchlaufende Posten

2.4.1.1 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 1.116,03 1.075,11

2.4.1.2 Sonstige durchlaufende Posten 4.070,00 4.770,00

5.186,03 5.845,11

2.4.2 Abzuführende Gewerbesteuer 2.457,00 85.133,00

2.4.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten 5.063,67 6.430,57

12.706,70 97.408,68

1.596.255,46 1.899.291,80

3. Rückstellungen

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

und von Steuerschuldverhältnissen 322.000,00 0,00

4. Passive Rechnungsabgrenzung 1.920,00 2.880,00

5.893.967,90 5.987.896,37 5.893.967,90 5.987.896,37

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere

Haushaltsreste 35.436,17 53.847,68

31.12.2017 31.12.2017



Gemeinde Ringe Anlage 6.2

Ergebnisrechnung 2017

Ergebnis des Ansätze des

Ergebnis des Haushalts- Haushalts- mehr (+)

Vorjahres jahres jahres weniger (-)

Erträge und Aufwendungen EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.338.740,05 2.495.549,94 2.247.100,00 248.449,94

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.320,00 148.925,75 117.700,00 31.225,75

3 + Auflösungserträge von Sonderposten 66.349,81 65.735,22 64.400,00 1.335,22

4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 19.226,00 16.869,00 18.400,00 -1.531,00

5 + Privatrechtliche Entgelte 10.328,95 11.718,11 8.700,00 3.018,11

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.932,54 42,24 11.800,00 -11.757,76

7 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 5.269,45 6.552,82 9.600,00 -3.047,18

8 + Sonstige ordentliche Erträge 112.455,29 106.751,63 110.500,00 -3.748,37

9 = Ordentliche Erträge 2.596.622,09 2.852.144,71 2.588.200,00 263.944,71

10 - Aufwendungen für aktives Personal 28.499,80 29.339,23 32.900,00 -3.560,77

11 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.983,68 79.885,20 96.000,00 -16.114,80

12 - Abschreibungen 149.523,93 155.176,94 141.000,00 14.176,94

13 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.616,33 33.866,56 37.700,00 -3.833,44

14 - Transferaufwendungen 2.083.122,79 2.585.596,32 2.256.900,00 328.696,32

15 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.836,60 27.849,49 43.500,00 -15.650,51

16 = Ordentliche Aufwendungen 2.413.583,13 2.911.713,74 2.608.000,00 303.713,74

17 = Ordentliches Ergebnis 183.038,96 -59.569,03 -19.800,00 -39.769,03

18 + Außerordentliche Erträge 1.959,90 6.930,90 4.300,00 2.630,90

19 = Außerordentliches Ergebnis 1.959,90 6.930,90 4.300,00 2.630,90

20 = Jahresergebnis 184.998,86 -52.638,13 -15.500,00 -37.138,13
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Finanzrechnung 2017

Ergebnis des Ansätze des

Ergebnis des Haushalts- Haushalts- mehr (+)

Vorjahres jahres jahres weniger (-)

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.343.205,76 2.419.863,25 2.247.100,00 172.763,25

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.960,00 147.457,39 117.700,00 29.757,39

3 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 7.790,00 5.720,00 7.000,00 -1.280,00

4 + Privatrechtliche Entgelte 10.302,87 11.718,11 8.700,00 3.018,11

5 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.932,54 42,24 11.800,00 -11.757,76

6 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.077,08 6.257,23 9.600,00 -3.342,77

7 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 142.238,26 91.607,05 110.500,00 -18.892,95

8 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.553.506,51 2.682.665,27 2.512.400,00 170.265,27

9 - Auszahlungen für aktives Personal 28.242,48 29.339,23 32.900,00 -3.560,77

10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

und für den Erwerb geringwertiger VG 81.958,88 84.895,56 96.000,00 -11.104,44

11 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 40.655,33 33.866,56 37.700,00 -3.833,44

12 - Transferzahlungen 2.649.652,28 2.366.803,74 2.244.300,00 122.503,74

13 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 29.136,74 26.689,53 43.500,00 -16.810,47

14 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.829.645,71 2.541.594,62 2.454.400,00 87.194,62

15 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -276.139,20 141.070,65 58.000,00 83.070,65

16 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 30.719,81 12.200,00 18.519,81

17 + Veräußerung von Sachanlagen 0,00 7.610,40 5.000,00 2.610,40

18 = Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 0,00 38.330,21 17.200,00 21.130,21

19 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 178,40 9.680,00 10.000,00 -320,00

20 - Baumaßnahmen 80.432,02 76.306,81 133.847,68 -57.540,87

21 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.922,11 678,50 7.500,00 -6.821,50

22 = Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 91.532,53 86.665,31 151.347,68 -64.682,37

23 = Saldo aus Investitionstätigkeit -91.532,53 -48.335,10 -134.147,68 85.812,58

24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -367.671,73 92.735,55 -76.147,68 168.883,23

25 + Aufnahmen von Krediten für Investitionstätigkeit 167.400,00 95.200,00 150.500,00 -55.300,00

26 - Tilgung von Krediten u. Darlehen für Investitionen 218.478,47 59.402,27 55.300,00 4.102,27

27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -51.078,47 35.797,73 95.200,00 -59.402,27

28 = Finanzmittelbestand -418.750,20 128.533,28 19.052,32 109.480,96

29 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen 35.889,45 36.656,21 0,00 36.656,21

30 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen 34.715,49 37.315,29 0,00 37.315,29

31 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 1.173,96 -659,08 0,00 -659,08

32 + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 182.936,41 -234.639,83 -234.640,00 0,17

33 = Endbestand an Zahlungsmitteln -234.639,83 -106.765,63 -215.587,68 108.822,05



Jahresabschluss gem. § 128 NKomVG 
     Gemeinde Ringe 2017 

1. Anhang  

1.1.  Allgemeine Angaben 

 

Zum 1. Januar 2010 hat für die Gemeinde Ringe das Neue Kommunale Rechnungs-

wesen die frühere Kameralistik abgelöst.  

 

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim hat zuletzt den 

Jahresabschluss der Gemeinde Ringe zum 31.12.2016 geprüft und hierüber mit Da-

tum vom 28.07.2020 den Prüfungsbericht abgegeben.  

 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde durch den Rat der Gemeinde Ringe am 

15.03.2017 beschlossen.  

 

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist ein Rechenschaftsbericht als Anlage zum 

Anhang zu erstellen. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die gemäß 

§ 56 Abs. 1 KomHKVO notwendigen Angaben zu dem Jahresabschluss, die zum 

Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind, und die  

wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der 

Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zusammenfassend im Rechen-

schaftsbericht behandelt.  

 

1.2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert gegenüber dem 

Jahresabschluss zum 31.12.2016 beibehalten. 

 

Ansatz und Bewertung erfolgten gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG und den ergänzen-

den Regelungen der §§ 44 bis 49 und § 61 KomHKVO. 

 

Die geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse werden mit ihren Anschaf-
fungskosten, vermindert um die bis zum 31.12. des Jahres angefallenen Abschrei-
bungen entsprechend ihrer Zweckbindungsdauer, angesetzt.  
 
Der Grund und Boden bei bebauten und unbebauten Grundstücken wird grundsätz-
lich mit den Anschaffungswerten angesetzt.  
 
Die Gebäude werden grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungs- und Herstel-

lungswerten angesetzt. Der Kindergarten Neugnadenfeld wird abweichend von der 

vom Land herausgegebenen Abschreibungstabelle über die Laufzeit des Erbbau-

rechtsvertrages bis zum 31.12.2048 abgeschrieben. 
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Die Bewertung der Straßenaufbauten erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- und 
Herstellungswerten unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 25 Jahren. Be-
reits abgeschriebene Straßenaufbauten werden mit einem Erinnerungswert von 
1,00  € angesetzt. 
 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert zwischen 150,00 € und 
1.000,00 € ohne Umsatzsteuer liegen, werden als Sammelposten bilanziert. 
 

Das Finanzvermögen wird mit den Anschaffungswerten bzw. mit den Nennwerten 

bewertet.  

 

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie für Beiträge 

werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände 

ertragswirksam aufgelöst. Soweit eine Zuordnung nicht mehr möglich war, erfolgt die 

Auflösung der Sonderposten über 30 Jahre. 

 

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

 

Rückstellungen werden gem. § 45 Abs. 2 KomHKVO in der Höhe des Betrages  

angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung 

notwendig ist.  

 

Zinsen von Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungswerte einbezogen. 

 

Haftungsverhältnisse, denen ggf. gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüber-

stehen oder Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben kön-

nen, liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.  

 

1.3.  Außerordentliche Erträge und Aufwendungen  

 

Als außerordentliche Aufwendungen und Erträge gelten gem. § 60 Abs. 1 Nr. 6 

KomHKVO ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendun-

gen und Erträge, insbesondere aus Vermögensveräußerungen und der Herabset-

zung von Schulden und Rückstellungen. 

 
Die außerordentlichen Erträge zum Jahresabschluss 2017 in Höhe von 7 T€ resultie-
ren aus dem Buchgewinn aus der Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche.  
 

 

 

 

 
 
 



Jahresabschluss gem. § 128 NKomVG 
     Gemeinde Ringe 2017 

 

1. Anlagen zum Anhang  

 

1.1. Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2017   

1.1.1. Allgemeines  

 

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang als Bestandteil des Jahresab-

schlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Rechenschaftsbericht werden, 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft 

und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei wird eine Bewer-

tung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll 

auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushalts-

jahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für 

die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen (§ 57 KomHKVO). Der 

Rechenschaftsbericht ist nicht nur vergangenheits-, sondern auch zukunftsorientiert, 

indem er die künftige Entwicklung der Kommune einbezieht.  

 

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO werden in den Anhang diejenigen Angaben aufge-

nommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz zum 

Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei 

werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abwei-

chungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. Um Wiederho-

lungen zu vermeiden, werden im Rechenschaftsbericht die Darstellung des Verlaufs 

der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage sowie die Erläuterung 

und Bewertung der Ergebnisse des Jahresabschlusses zusammenfassend behan-

delt. 

 

1.1.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft 

 

Der Rat der Gemeinde Ringe hat den Haushaltsplan für das Jahr 2017 am 15. März 

2017 beschlossen. Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag 

von 16 T€ aus, der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von -22 T€ (Zeile 37 

„Finanzmittelbestand“). Kreditermächtigungen waren in Höhe von 55 T€ enthalten. 

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Li-

quiditätskredite wurde auf 1 Mio. € festgesetzt. 

 

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Jahresergebnis von -53 T€ ab. 

Hiervon entfallen -60 T€ auf das ordentliche Ergebnis und +7 T€ auf den außeror-
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dentlichen Bereich. Ursächlich für das außerordentliche Ergebnis ist der Buchgewinn 

aus der Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche.  

 

Die ordentlichen Erträge liegen bei 2.852 T€ und damit über dem Planansatz von 

2.588 T€ (+264 T€). Nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wesent-

lichen Ertragspositionen: 

 

 

Bezeichnung 

 

Ergebnis 2017 

Abweichung zum 

Haushaltsplan 

Erträge aus Grundsteuer A und B 361 T€ +37 T€ 

Gewerbesteuererträge 1.435 T€ +185 T€ 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 565 T€ +27 T€ 

Zuweisungen vom Land (Finanzhilfe KiTa) 85 T€ +22 T€ 

Erstattungen von privaten Unternehmen 0 T€ -12 T€ 

Konzessionsabgaben 104 T€ -5 T€ 

 

Alle sonstigen Ertragspositionen liegen nahezu etwa im Plan. 

 

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 2.912 T€ um 304 T€ höher ausgefallen als 

geplant. Nachfolgend eine Übersicht über die einzelnen Aufwandspositionen: 

 

 

Bezeichnung 

 

Ergebnis 2017 

Abweichung zum 

Haushaltsplan 

Personalaufwendungen 29 T€ -4 T€ 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80 T€ -16 T€ 

Abschreibungen 155 T€ +14 T€ 

Zinsaufwendungen 34 T€ -4 T€ 

Transferaufwendungen 2.586 T€ +329 T€ 

sonstige ordentliche Aufwendungen 28 T€ -15 T€ 

 

Aufgrund der hohen Steuerkraft des Zeitraumes 01.10.2016 – 30.09.2017 muss die 

Gemeinde Ringe im Haushaltsjahr 2018 hohe Transferaufwendungen für Kreis- und 

Samtgemeindeumlage leisten. Entsprechend wurden im Jahr 2017 Rückstellungen 

im Rahmen des Finanzausgleichs für Kreisumlage (156 T€), Samtgemeindeumlage 

(139 T€) und interner Ausgleich (27 T€) gebildet. Die Inanspruchnahme dieser Rück-

stellungen in Höhe von 322 T€ erfolgt im Jahr 2018.  

 

Sowohl die ordentlichen Erträge (+264 T€) als auch die ordentlichen Aufwendungen 

(+303 T€) liegen jeweils über dem Planansatz. Die höheren Aufwendungen können 

durch die höheren Erträge nicht gedeckt werden. Insgesamt liegt das ordentliche Er-

gebnis der Gemeinde Ringe für das Jahr 2017 somit bei -60 T€. 

 

Die Finanzrechnung 2017 weist einen Überschuss in Höhe von +128 T€ aus. Dieser 

Überschuss ist um 109 T€ höher ausgefallen als mit +19 T€ veranschlagt. 
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Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +141 T€ und liegt damit um 

83 T€ über dem Planansatz von 58 T€. Hier wirken sich die oben genannten Fakto-

ren der Ergebnisrechnung, soweit sie zahlungswirksam sind, aus.  

 

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -48 T€ und liegt damit um 86 T€ über dem 

fortgeschriebenen Ansatz von -134 T€. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Hö-

he von 38 T€ stehen Auszahlungen von 87 T€ gegenüber. In den Einzahlungen ist 

eine Investitionszuweisung des Landkreises Grafschaft Bentheim für die Baumaß-

nahme “Verlängerung der Industriestraße“ in Höhe von 31 T€ enthalten, die erst 

2017 zahlungswirksam geworden ist. Ebenfalls ist eine Einzahlung aus der Veräuße-

rung einer landwirtschaftlichen Fläche in Höhe von 8 T€ enthalten. 

 

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 87 T€. Sie sind damit um 65 T€ 

geringer als der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 151 T€. Investiert hat die 

Gemeinde Ringe im Jahr 2017 u.a. in: 

 

- Erwerb von Grundstücken im Rahmen 

des Flurbereinigungsverfahrens Kleinringe      10 T€ 

- Straßensanierung Massdiek                            21 T€ 

- Straßensanierung Am Paradies 55 T€ 

 

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt +36 T€. Die Gemeinde Ringe hat im 

Jahr 2017 einen Kredit für Investitionstätigkeiten in Höhe von 95 T€ aufgenommen. 

Die langfristigen Kredite der Gemeinde Ringe wurden mit 59 T€ planmäßig getilgt. 

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten gegen-

über Kreditinstituten damit noch 1.385 T€.  

 

Die Gemeinde Ringe verfügt zum 31.12.2017 über keine Liquiden Mittel. Der Kas-

senbestand ist negativ und beträgt -107 T€. Dieser Liquiditätskredit wurde im Rah-

men der Einheitskasse bei der Samtgemeinde Emlichheim bzw. den übrigen Mit-

gliedsgemeinden aufgenommen. 

 

  



  Gemeinde Ringe 
 Jahresabschluss 2017 

 

 

 

1.1.3. Finanzwirtschaftliche Lage 

 

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Ringe wird im Folgenden anhand von 

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erläutert. Außerdem werden 

die gemäß § 56 Abs. 1 KomHKVO erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz, Finanz-

rechnung und Ergebnisrechnung dargestellt. 

 

1.1.3.1.  Vermögenslage 

 

Die Vermögenslage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Bilanz zum 31.12.2017. 

  

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 von 5.988 T€ um 

94 T€ auf 5.894 T€ verringert. Auf der Aktivseite der Bilanz hat sich das Sachvermö-

gen insgesamt von 5.616 T€ um 37 T€ auf nunmehr 5.579 T€ verringert. Es zeigt 

sich hier, dass die von der Gemeinde Ringe getätigten Investitionen 2017 den Wer-

teverzehr aus Abschreibungen nicht auffangen können. Das Finanzvermögen hat 

sich von 372 T€ um 57 T€ auf 315 T€ verringert. Die Forderungen haben sich im 

Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahresstichtag stark reduziert.  

 

Die Investitionstätigkeit und die Entwicklung des Sachvermögens werden auch an-

hand der Reinvestitionsquote deutlich: 

 

 Reinvestitionsquote 

 Bruttoinvestitionen x 100 / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen 

 2017: 114.148,81 € x 100 / 145.106,17 € = 78,7 % 

    (Vorjahr = 445,4 %) 

 

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, um 

den Wertverlust des Anlagevermögens auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinves-

titionen (= Zugänge + Zuschreibungen) ins Verhältnis zu den Abschreibungen ge-

setzt. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, 

wird eine Quote von 100 % angestrebt. Im Jahr 2017 liegt die Reinvestitionsquote 

der Gemeinde Ringe bei 78,7 %. Das Ziel von 100 % wird damit unterschritten. Aller-

dings waren im Jahr 2017 höhere Investitionen zur erforderlichen Substanzerhaltung 

aufgrund der angespannten Haushaltssituation kaum möglich. 

 

Auf der Passivseite der Bilanz hat sich die Nettoposition von 4.085 T€ um 112 T€ 

auf 3.973 T€ verringert. Maßgeblich hierfür ist besonders der Jahresfehlbetrag von 

53 T€. Die Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren in Höhe von 61 T€ reduzie-

ren sich dadurch auf 8 T€. Gleichzeitig reduzieren sich die Sonderposten aus Investi-

tionszuweisungen um insgesamt 59 T€. 
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Die Schulden haben sich erfreulicherweise im Vergleich zum Vorjahr von 1.899 T € 

um 303 T€ auf 1.596 T€ verringert. Die Gemeinde Ringe hat im Jahr 2017 einen 

Kredit in Höhe von 95 T€ für Investitionen aufgenommen, auf der anderen Seite den 

Liquiditätskredit zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen jedoch von 234 T€ um 

128 T € auf 107 T € reduzieren können. Darüber hinaus bestanden Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten, 

die im Vergleich zum Vorjahr von 316 T € um 211 T€ auf 105 T€ deutlich reduziert 

werden konnten.  

 

Dagegen haben sich die Rückstellungen von 0 € um 322 T € auf 322 T€ erhöht. Es 

handelt sich hier um Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage 

und Samtgemeindeumlage). 

 

1.1.3.2.  Finanzlage 

 

Die Finanzlage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Finanzrechnung. 

 

Die Finanzrechnung 2017 weist einen Überschuss in Höhe von 129 T€ aus. Die In-

vestitionskredite haben sich von 1.349 T€ um 36 T€ auf 1.385 T€ erhöht. Die Höhe 

der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag beträgt 107 T€. 

 

Dadurch ergibt sich zum Jahresabschluss 2017 folgende Liquiditätskreditquote: 

 

 Liquiditätskreditquote 

 Liquiditätskredite x 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 2017: 106.765,63 € x 100 / 2.682.665,27 € = 4,0 % 

    (Vorjahr = 9,2 %) 

 

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit zur Höhe der Liquiditätskredite stehen. Dabei gilt: Je hö-

her die Liquiditätskreditquote ist, desto höher ist auch das Risiko einer möglichen 

Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Die Liquiditätskreditquote ist im Berichtsjahr von 

9,2 % auf 4,0 % gesunken. Die Gemeinde Ringe konnte ihre Verbindlichkeiten ge-

genüber der Samtgemeinde Emlichheim aus kurzfristigen Liquiditätskrediten reduzie-

ren.  

 

Der Verschuldungsgrad stellt sich im Jahr 2017 wie folgt dar: 

 

 Verschuldungsgrad 

 Schulden inkl. Rückstellungen x 100 / Bilanzsumme) 

  2017: 1.918.255,46 € x 100 / 5.893.967,90 € = 32,55 % 

    (Vorjahr = 31,7 %) 
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Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation der Verschuldung insgesamt zur Bilanz-

summe an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Gemeinde. 

Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad ist, desto abhängiger ist die 

Kommune von Gläubigern. Der Verschuldungsgrad der Gemeinde Ringe ist im Jahr 

2017 trotz niedrigerer Geldschulden bei niedrigerer Bilanzsumme im Vergleich zum 

Vorjahr um 0,8 %-Punkte gestiegen. Hier wirken sich vor allem die Rückstellungen im 

Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 322 T€ aus. Durch die hohen Schulden 

wird die Gemeinde Ringe natürlich auch mit Zinsen belastet.  

 

Für das Jahr 2017 ergibt sich folgende Zinslastquote 

 
 Zinslastquote 

 Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen 

 2017: 33.866,56 € x 100 / 2.911.713,74 € = 1,2 % 

    (Vorjahr = 1,7 %) 

 

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwen-

dungen an. Eine hohe Zinslastquote lässt eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten 

erwarten. Die anteilmäßige Zinsbelastung der Gemeinde Ringe beträgt 1,2 %. Sie ist 

im Vergleich zum Vorjahr wegen 7 T€ geringerer Zinsaufwendungen und bedingt 

durch die insgesamt deutlich höheren ordentlichen Aufwendungen um 0,5 %-Punkte 

gesunken. 

 

 

1.1.3.3.  Ertragslage 

 

Die Ertragslage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Ergebnisrechnung. 

 

Die Ergebnisrechnung 2017 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 53 T€ aus. 

Dabei beträgt der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnis 60 T€ und der Überschuss 

aus dem außerordentlichen Ergebnis 7 T€. Das außerordentliche Ergebnis resultiert 

aus dem Buchgewinn aus der Veräußerung einer landwirtschaftlichen Fläche.  

 

Für das Jahr 2017 ergibt sich folgende Steuerquote: 

 

 Steuerquote 

 Steuererträge x 100 / ordentliche Aufwendungen 

 2017: 2.495.549,94 € x 100 / 2.911.713,74 € = 85,7 % 

    (Vorjahr = 96,9 %) 

 

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ aus Steuerer-

trägen finanzieren kann. Im Jahr 2017 hat sich die Steuerquote der Gemeinde Ringe 
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im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 %-Punkte reduziert. Trotz gestiegener Steuerer-

träge wirken sich auch hier die insgesamt deutlich höheren ordentlichen Aufwendun-

gen aus. Ziel der Gemeinde muss es weiterhin sein, eine nachhaltige Aufgabenerfül-

lung aus eigenen Steuererträgen dauerhaft zu gewährleisten. 

 

Wesentlich belastet wird das Jahresergebnis durch Transferaufwendungen. Die 

Transferaufwandsquote ergibt sich insbesondere als Folge des Finanzausgleichsys-

tems. Sie berechnet sich für das Jahr 2017 wie folgt: 

 

 Transferaufwandsquote 

 Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen 

 2017: 2.585.596,32 € x 100 / 2.911.713,74 € = 88,8 % 

    (Vorjahr = 86,31 %) 

 

Die Transferaufwandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, fällt mit 88,8 % 

sehr hoch aus. Auch im Berichtsjahr wird deutlich, dass die Gemeinde Ringe durch 

enorme Belastungen aus Samtgemeindeumlage, Kreisumlage und Gewerbesteu-

erumlage in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Für die sich durch die höhere 

Steuerkraft in 2017 ergebenden künftigen Belastungen aus Kreis- und Samtgemein-

deumlage wurden zudem neue Rückstellungen in Höhe von 322 T€ gebildet 

 

Die Personalintensität ergibt sich aus der Ergebnisrechnung 2017 wie folgt: 

  

 Personalintensität 

 Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen 

 2017: 29.339,23 € x 100 / 2.911.713,74 € = 1,0 % 

    (Vorjahr = 1,2 %) 

 

Die Personalintensität macht deutlich, welchen Anteil die Personalaufwendungen an 

den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem 

Umfang jetzt und voraussichtlich künftig Mittel für Personalaufwendungen gebunden 

sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität der Gemein-

de Ringe ist im Jahr 2017 mit 1,0 % verhältnismäßig gering. Die Gemeinde Ringe 

beschäftigt nur in sehr geringem Umfang Mitarbeiter zur Unterhaltung der öffentliche 

Gebäude, Straßen, Wege und Plätze. Bei der Betrachtung der Personalintensität ist 

darauf hinzuweisen, dass die Kindertagesstätte Neugnadenfeld in kirchlicher Träger-

schaft ist. Die Herrnhuter Brüdergemeine trägt die Personalkosten und die Gemeinde 

leistet einen Defizitausgleich, der unter der Position „Transferaufwendungen“ ausge-

wiesen ist.  

 

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die 

Nutzung des Vermögens belastet wird: 
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 Abschreibungsintensität 

 Jahresabschreibungen x 100 / ordentliche Aufwendungen 

 2017: 145.106,17 € x 100 / 2.911.713,74 € = 5,0 % 

    (Vorjahr = 5,9 %) 

 

Die Abschreibungsintensität der Gemeinde Ringe ist im Vergleich zu anderen Ge-

meinden eher gering. Dies liegt an dem geringen gemeindlichen Vermögen. Die Ab-

schreibungsintensität ist im Vergleich zum Vorjahr trotz höherer Abschreibungen auf-

grund der insgesamt gestiegenen ordentlichen Aufwendungen um 0,9 %-Punkte ge-

sunken.  

 

 

1.1.4. Haushaltsausgabereste     

 
Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 54 T€ in das Haus-

haltsjahr 2017 übertragen. Für die Sanierung der Gemeindestraße “Massdiek“ wurde 

der Haushaltsrest in Höhe von 50 T€ verbraucht und für die Sanierung des Spielplat-

zes Rosenstraße wurde ein Betrag in Höhe von 3 T€ weiter in das Jahr 2018 über-

tragen. 

 

Neue Haushaltsreste wurden gebildet für ein Gerätehaus für den Kindergarten Neu-

gnadenfeld (10 T€), die Sanierung eines Teilstückes der Gemeindestraße “Goorstra-

ße“ (13 T€) und für die Bushaltestelle „Alexisdorfer Weg“ (9 T€). Die Summe der 

Haushaltsausgabereste zum 31.12.2017 beträgt somit 35 T€. 

 

Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 55 T€ gebildet. 

 

Eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigun-

gen findet sich unter Ziffer 6.6 auf Seite 26. 
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1.1.5. Zusammenfassung 

 

Das Jahr 2017 war finanzwirtschaftlich betrachtet erneut schwierig für die Gemeinde 

Ringe. Leider hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 53 T € 

in der Ergebnisrechnung abgeschlossen. Die Steuerträge sind zwar gestiegen, je-

doch haben auf der anderen Seite die Aufwendungen vor allem aus der Gewerbe-

steuerumlage und die Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs 

zu diesem Fehlbetrag geführt. Die hohen Belastungen aus dem Finanzausgleich 

werden sowohl in der Ergebnisrechnung, wie auch in der Finanzrechnung deutlich. 

Der Liquiditätskredit konnte dennoch reduziert werden. 

 

Zur Finanzierung ihrer Investitionen hat die Gemeinde Ringe einen Kredit in Höhe 

von 95 T€ aufgenommen. Dies führt zu einer weiteren Erhöhung der bestehenden 

Verschuldung aus Investitionskrediten. Mit Krediten in Höhe von 1,38 Mio. € wird 

deutlich, dass die Gemeinde Ringe auch zukünftig mit hohen Belastungen aus frühe-

ren Jahren zu kämpfen haben wird. Eine nachhaltige Entschuldung wird nur sehr 

langfristig zu erreichen sein.  

 

Es wird somit noch eine längere Zeit dauern, bis die volle finanzielle Leistungsfähig-

keit der Gemeinde Ringe wieder hergestellt ist. Auf die Gemeinde kommen in den 

nächsten Jahren zusätzliche Herausforderungen zu, wie z. B. die Unterhaltung der 

gemeindlichen Straßen und Brücken sowie die steigenden Anforderungen in der Kin-

derbetreuung.  

 

Dementsprechend sind auch künftig die finanziellen Spielräume sehr gering. Die 

Gemeinde Ringe wird in den nächsten Jahren weiterhin strenge Haushaltsdisziplin 

üben müssen und kann sich nur das absolut Erforderliche leisten.  

 

Aufgrund der beschriebenen finanziellen Lage der Gemeinde Ringe bestehen durch-

aus finanzwirtschaftliche Risiken für die zukünftige nachhaltige Aufgabenerfüllung. Es 

ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Jahren weitere Konsolidierungsmaß-

nahmen erforderlich sind, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu ver-

bessern.  

 

Exkurs: Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen sich zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Das Gewerbesteueraufkommen der 

Gemeinde Ringe liegt derzeit (für das Haushaltsjahr 2020 und 2021) deutlich über 

den Haushaltsansätzen. Nach unserer Wahrnehmung haben sich die heimischen 

Unternehmen in der Corona-Krise bislang gut behauptet. Rückgänge infolge der 

Corona-Krise werden erwartet bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatz-

steuer. Im Haushalt 2021 haben wir abweichend von den derzeit vorliegenden Steu-

erschätzungen bei der Planung der Gewerbesteuererträge einen Sicherheitsab-
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schlag gegenüber unserer ansonsten üblichen Berechnungsmethode in Höhe von 

10% vorgenommen. Damit wollen wir dem latent vorhandenen Risiko eines konjunk-

turbedingten Rückgangs der Unternehmensgewinne Rechnung tragen. 

 

Belastet wird der Haushalt für das Jahr 2021 z.B. durch den teilweisen Ausfall der 

Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte aufgrund der pandemiebedingten 

Schließung. Die Bereiche Tourismus und Einzelhandel spielen für die wirtschaftliche 

Entwicklung der Gemeinde Ringe strukturell keine besonders große Rolle, so dass 

derzeit auch noch kein großer Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu beobachten ist. 

 

Die weiteren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden nach unserer 

Einschätzung erst mittelfristig deutlich werden. Insgesamt gehen wir von rückläufigen 

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen aus, so dass künftige Haushaltsplanun-

gen eher zurückhaltend erfolgen müssen. 

 

 

Ringe, den 8. März 2021 

 

 

____________________ 

           Stegeman 

        Bürgermeister 



Gemeinde Ringe Anlage 6.5.2

Anlagenübersicht zum 31.12.2017

Anlagenvermögen Stand                   

am                                     

31.12                         

des                

Vor-            
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Zu-                            

gänge                        
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halts-             
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Haus-                

halts-                

jahr

Um-                          
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gen                                

im                                 

Haus-                                  

halts-                            
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Stand                          

am                          

31.12.                    

des                                    

Haus-                       

halts-                  
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Stand                   

am                                     

31.12                         
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Vor-            
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Haus-                                

halts-                            
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(kumuliert)

Auf-                             

lösun-                    
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Zu-                                   

schrei-                                   

bungen                                       

im                                 

Haus-                                 

halts-                                           

jahr

Stand                                

am                                        

31.12.                            

des                                

Haus-                               

halts-                              

jahres 

(kumuliert)

am                                    

31.12.                                 

des                                            

Haus-                            

halts-                           

jahres

am                                  

31.12.                                      

des                                    

Vor-                                  

jahres

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

+ - +/- - - +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Sachvermögen (ohne                                      

Vorräte und geringwertige 

Vermögensgegenstände) 8.119.643,16 114.143,22 5.337,21 0,00 8.228.449,17 2.504.061,28 145.106,17 0,00 0,00 2.649.167,45 5.579.281,72 5.615.581,88

2. Finanzvermögen                                        

(ohne Forderungen) 172.554,03 5,59 0,00 0,00 172.559,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.559,62 172.554,03

insgesamt 8.292.197,19 114.148,81 5.337,21 0,00 8.401.008,79 2.504.061,28 145.106,17 0,00 0,00 2.649.167,45 5.751.841,34 5.788.135,91

Entwicklung der                                                                  

Anschaffungs- und Herstellungswerte Entwicklung der Abschreibungen Buchwerte



Gemeinde Ringe Anlage 6.5.3

Schuldenübersicht am 31.12.2017

bis zu 1 Jahr
über 1 bis 5 

Jahre

mehr als 5 

Jahre

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

2 3 4 5 6 7

1. Geldschulden                   

1.1 Verbindlichkeiten aus 

Krediten für Investitionen 1.384.540,10 61.314,32 255.429,34 1.067.796,44 1.348.742,37 35.797,73

1.2 Liquiditätskredite 106.765,63 106.765,63 0,00 0,00 234.639,83 -127.874,20

2. Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 92.243,03 63.016,54 29.226,49 0,00 203.860,92 -111.617,89

3. Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 14.640,00 -14.640,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten 12.706,70 11.636,70 1.070,00 0,00 97.408,68 -84.701,98

1.596.255,46 242.733,19 285.725,83 1.067.796,44 1.899.291,80 -303.036,34

Gesamt-

betrag am 

31.12. des 

Vorjahres

Mehr (+) / 

weniger (-)Art der Schulden

1

Schulden insgesamt

Gesamt-betrag 

am 31.12. des 

Haushalts-

jahres

mit einer Restlaufzeit von



Gemeinde Ringe Anlage 6.5.4

Forderungsübersicht am 31.12.2017

bis zu 1 

Jahr

über 1 bis 5 

Jahre

mehr als 5 

Jahre

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

2 3 4 5 6 7

1. Öffentlich-rechtliche 

Forderungen 117.526,87 117.526,87 0,00 0,00 26.607,73 90.919,14

2. Forderungen aus 

Transferleistungen 18.372,58 18.372,58 0,00 0,00 30.719,81 -12.347,23

3. Sonstige Privatrechtliche    

Forderungen 24.544,02 24.544,02 0,00 0,00 150.933,41 -126.389,39

160.443,47 160.443,47 0,00 0,00 208.260,95 -47.817,48

Gesamt-

betrag am 

31.12. des 

Vorjahres

Mehr (+) / 

weniger (-)Art der Forderungen

1

Summe aller Forderungen

Gesamt-

betrag am 

31.12. des 

Haushalts-

jahres

mit einer Restlaufzeit von



Gemeinde Ringe Anlage 6.5.5

Rückstellungsübersicht am 31.12.2017

Bestand am 

31.12. des 

Haushalts-

jahres

Zuführung

Inanspruch-

nahme und 

Herabsetzung

Auflösung

Bestand 

am 31.12. 

des 

Vorjahres

Mehr (+) / 

weniger (-)

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5 6

1. Rückstellungen im Rahmen des 

Finanzausgleichs und von 

Steuerschuldverhältnissen 322.000,00 322.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00

322.000,00 322.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00Summe aller Rückstellungen

Art der Rückstellung



Gemeinde Ringe Anlage 6.5.6

Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen zum 31. Dezember 2017

Haushaltsausgabereste aus Vorjahren nach 2018 übertragen

Sanierung Spielplatz Rosenstraße 3.321,50 €

Haushaltsausgabereste in 2017 neu gebildet

Gerätehaus für den Kindergarten Neugnadenfeld 10.000,00 €

Sanierung Teilstück einer Gemeindestraße (Goorstraße) 12.817,01 €

Bushaltestelle "Alexisdorfer Weg" 9.297,66 €

32.114,67 €

Haushaltsausgabereste am 31.12.2017 = 35.436,17 €
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